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An 
- alle Sportvereine im SSB Dortmund e. V. 
- die Mitglieder der Ständigen Konferenz 
- die Beiratsmitglieder                         14. März 2025 
- die Vorstandsmitglieder des SSB Dortmund e. V.              Tel. (0231) 50 111 11 
- die Vertreter*innen der Sportjugend im SSB Dortmund e. V.            info@ssb-do.de 
- die Revisor*innen des SSB Dortmund e. V. 
- die Vertreter*innen der SFB der Stadt Dortmund 
 
 
 
Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit laden wir alle Delegierten¹ der Sportvereine und Vertreter*innen der oben aufgeführten 
Gremien bzw. der SFB der Stadt Dortmund zur 55. ordentlichen Mitgliederversammlung des 
StadtSportBund Dortmund e. V. ein. Diese findet statt am: 
 

Montag, den 28. April 2025 um 18:00 Uhr 
Helmut-Körnig-Halle (Mehrzweckraum) 

Strobelallee 40 – 44139 Dortmund 
 
Mit Verweis auf die Antragsfrist² senden wir Ihnen die geplante Tagesordnung in einer weiteren 
Anlage. Informationsmaterialien zu den Tagesordnungspunkten 3, 4, 5, 6 und 8 erhalten Sie 
vierzehn Tage vor der Mitgliederversammlung. 
 
 
Die Mitarbeiter*innen des SSB stehen Ihnen ab 17:00 Uhr am Veranstaltungsort für Fragen  
und Informationen über Projekte, Fördermöglichkeiten, Qualifizierungsmaßnahmen, zur 
Vereinsdatenbank und weiteren Themen zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
StadtSportBund Dortmund e. V. 

 
Thomas Friedhoff 
Vorstandsvorsitzender 
 
 
 
¹ Stimmberechtigt sind die Delegierten, die eine Vollmacht ihres Vereins bzw. ihrer Organe vorweisen können. 

² Antragsfrist – Anträge müssen schriftlich mit Begründung spätestens vier (4) Wochen vor dem Versammlungs- 
  termin in der Geschäftsstelle eingehen. 

 
Anlagen:  Tagesordnung und Vollmacht 


